
 
Wildbadstraße 11 

91781 Weißenburg 
An die Mitglieder der 
Sing- und Musikschule Weißenburg e.V.    Weißenburg, den 17.06.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedauern sehr, dass unsere für Montag den 25.05.2020 angesetzte diesjährige ordentliche 
Mitgliederversammlung kurzfristig abgesagt werden musste. Die Veranstaltung wurde nach der 4. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von der Aufsichtsbehörde untersagt. 

Wir laden Sie hiermit erneut herzlich zu unserer diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung mit 
Satzungsänderung der Sing- und Musikschule Weißenburg e.V.  ein.  

Termin: Montag, den 06.07.2020 ab 19.00 Uhr im Wildbadsaal Weißenburg 

Bitte beachten Sie die aktuellen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen (Mundschutz) 

    Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Verlesung des Protokolls der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung 2019 
3. Bericht der Schulleitung, des 1. Vorsitzenden und des Schatzmeisters 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
6. Antrag des Vorstands auf Satzungsänderung nach Empfehlung des VBSM 
7. Neuwahlen: 7.1  Wahl des/ der Vorsitzenden 

7.2. Wahl des / der stellv. Vorsitzenden  
7.3. Wahl des / der Schatzmeisters / in 
7.4. Wahl des / der Schriftführers / in 
7.5. Wahl der beiden Kassenprüfer 

8. Anträge und Verschiedenes 

Der derzeitige Vorstand sowie die beiden Kassenprüfer stehen nicht für eine Wiederwahl zur 
Verfügung. Mitglieder, die sich gerne für die Sing- und Musikschule Weißenburg e.V. 
engagieren möchten, bitten wir vorab um Kontaktaufnahme zum Leiter der Musikschule, Herrn 
Justus Willberg unter Tel. 0171-7590592. 

Zu Tagesordnung Punkt 6. Satzungsänderung: 

Satzung alt: Satzungsänderung:

§ 5 Mitgliedschaft Abs. 8: 
Alle Mitglieder können in den Vorstand gewählt 
werden

§ 5 Mitgliedschaft Abs. 8: 
Gestrichen

§ 7 Mitgliederversammlung Abs. 8: 
Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme. Das 
Stimmrecht in den Mitgliederversammlungen 
kann auch durch einen mit schriftlicher 
Vollmacht versehenen Vertreter ausgeübt 
werden. Mehrere Bevollmächtigungen sind 
unzulässig.

§ 7 Mitgliederversammlung Abs. 8: 
Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme. 
Mitglieder, die in einem 
Mitarbeiterverhältnis zum Verein stehen, 
sind nicht stimmberechtigt. Das Stimmrecht 
in den Mitgliederversammlungen kann auch 
durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
versehenen Vertreter ausgeübt werden. 
Mehrere Bevollmächtigungen sind unzulässig.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis spätestens Freitag, den 03.07.2020 / 12:00 Uhr telefonisch im 
Sekretariat der Musikschule, per E-Mail unter info@musikschule-weissenburg.de oder mit dem 
beigefügten Abschnitt an, da wir noch immer unter dem Vorbehalt der bestehenden Corona 
Beschränkungen planen müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sing- und Musikschule Weißenburg e.V. 
der Vorstand 

________________________  ________________________ 
Jörg Archinger    Andrea Sarres 
Vorsitzender    stellv. Vorsitzende 

✂ hier abtrennen und an die Musikschule zurückgeben 

An der Mitgliederversammlung der Sing- und Musikschule Weißenburg e. V. am 22.06.2020 nehme 
ich verbindlich teil.  

Name des Mitglieds:  _____________________________________________________ 

Anschrift und Telefon Nr. :  _____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift:  ______________________________________________________

§ 8 Vorstand Abs. 1 
Der Vorstand besteht  
aus dem Vorsitzenden, 
einem oder mehreren stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem 
Schatzmeister. 
Diese werden von der Mitgliederversammlung 
auf zwei Jahre gewählt. Vorstandsämter 
können zusammengelegt werden. Der 
Vorstand muss aber aus mindestens drei 
Personen bestehen. Die Vorstandsmitglieder 
bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur 
Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig

§ 8 Vorstand Abs. 1 
Der Vorstand besteht 
aus dem Vorsitzenden, 
einem oder mehreren stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem 
Schatzmeister. 
Diese werden von der Mitgliederversammlung 
auf zwei Jahre gewählt. Vorstandsämter 
können zusammengelegt werden. Der 
Vorstand muss aber aus mindestens drei 
Personen bestehen. Die Vorstandsmitglieder 
bleiben auch nach ihrer Amtszeit bis zur 
Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 
Mitarbeiter, die in einem Arbeitsverhältnis 
zum Verein stehen, dürfen nicht Mitglieder 
des Vorstands sein.


